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11664 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 10. Juli 2025 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit 
von Arzneimitteln geändert wird  

Die Abgeordneten Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß, Rudolf Silvan, Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und 
Kollegen haben den dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zugrundeliegenden Initiativantrag 
am 18. Juni 2025 im Nationalrat eingebracht und – auszugsweise – wie folgt begründet: 
„In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich der vorliegende Gesetzentwurf auf 
Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG (‚Gesundheitswesen‘). 
Im Vergleich mit der Wintersaison 2022/23 und den damals aufgetretenen Arzneimittellieferengpässen, 
hat sich die Verfügbarkeit der entsprechenden Produkte mittlerweile stabilisiert. Vor diesem Hintergrund 
sowie infolge der geänderten budgetären Rahmenbedingungen und der damit verbundenen, notwendigen 
Einsparungen durch den Bund, wird der Infrastruktursicherungsbeitrag für weitere drei Jahre mit einem 
reduzierten Beitrag fortgeführt. Gleichzeitig wird ein Monitoringsystem der beim Großhandel gelagerten 
Arzneispezialitäten und Wirkstoffen implementiert. Dieses ermöglicht einerseits die Überwachung dieser 
Maßnahme und ist andererseits für die zukünftige Früherkennung von Lieferengpässen sowie für die 
allgemeine gesundheitspolitische Steuerung im Bereich der Arzneimittelversorgung notwendig.“ 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
15. Juli 2025 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Sandro Beer. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger mit 
beratender Stimme an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Mag. Franz Ebner, Johanna 
Miesenberger und Ferdinand Tiefnig. 
Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Sandro Beer gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2025 07 15 

 Sandro Beer Mag. Isabella Theuermann 
 Berichterstatter Vorsitzende 
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